
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/11/5 84/01/0299
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.11.1986

Index

Faktische Amtshandlung

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56

AVG §62 Abs2

AVG §68 Abs4

B-VG Art131a

VwGG §42 Abs4

Rechtssatz

Mangels Erfüllung der formalen Mindesterfordernisse eines mündlich verkündeten Bescheides (Beurkundung des

Bescheidinhaltes und der Tatsache der Verkündung in Form einer Niederschrift) ist der realisierte Verwaltungsakt (hier:

Abnahme des Konventionsreisepasses als Bescheid absolut richtig, hat jedoch als verfahrensfreier Verwaltungsakt

insofern Geltung, als die Passabnahme einen unmittelbaren EingriB in die Rechtssphäre des BetroBenen bedeutet,

weil damit die Ausübung des mit dem Besitz des Passes verbundenen Rechtes auf Grenzübertritt verhindert wird.
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Bescheidbegriff Mangelnder Bescheidcharakter
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